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T E R M I N K A L E N D E R 

 
 

Probealarm        02.04.2022 

Abholung der Papiertonne      08.04.2022 

Schadstoffsammlung: 14.35 – 15.15 Uhr am städt. Bauhof 12.04.2022 

Abholung der DSD Säcke      23.04.2022 

Jahreshauptversammlung – GV Frohsinn Bergrothenfels 23.04.2022 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen – CCB  29.04.2022 

Altpapiersammlung – Elternbeirat Kita St. Josef  30.04.2022 

Maifeier – Sportverein Bergrothenfels e. V.   30.04.2022 

 

 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung  
 
Aufgrund der Rathaussanierung kann es sein, dass die Öffnungszeiten der Verwaltung kurzfristig 
ins Gebäude des Bauhofs/Feuerwehr in der Hauptstraße 102 in Rothenfels verlegt werden. 
Entsprechende Hinweise werden dann am Rathaus ausgehängt. Telefonisch ist die Verwaltung 
weiterhin wie bisher unter der 409 zu erreichen. 
Dienstag: 09.00 – 11.00 Uhr und Donnerstag: 17.30 – 18.30 Uhr 
 
Die Bürgerstunde in Bergrothenfels bleibt vorerst in der ehemaligen Raiffeisenbank: 
Jeden 1. Dienstag im Monat 17.15 – 18.15 Uhr 
 
Den Rathausbriefkasten können Sie nach wie vor zum Einwerfen nutzen. 
 

Herausgegeben von der Stadt Rothenfels, Rathaus, Tel. 09393/409, im Selbstverlag 
1. Bürgermeister Michael Gram Telefon: 0160/4350047 

e-mail: Stadtverwaltung@rothenfels.de     internet: www.rothenfels.de  
 e-mail-Adresse: amtsblatt.rothenfels@vgem-marktheidenfeld.de 

Telefonnummer für die Seewiesenhalle in Bergrothenfels: 0151/21250775 
Kontoverbindungen: Raiba MSP IBAN: DE37 7906 9150 0008 8448 36, BIC: GENODEF1GEM 

Sparkasse Mainfranken IBAN: DE54 790 500 000 000 220 426, BIC: BYLADEM1SWU 
Forstdienststelle, Herr Huckle, Telefon 09391/9182512 oder 0173/8638653 

Jagdpächter: Matthias Harth 0171-444 55 99 
Sprechzeiten: Donnerstag 15.30 – 17.00 Uhr im VG-Gebäude/Anbau 

mailto:Stadtverwaltung@rothenfels.de
http://www.rothenfels.de/
mailto:amtsblatt.rothenfels@vgem-marktheidenfeld.de


INFORMATIONEN DER STADT 
 
Öffentliche Stadtratssitzung 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Stadtratssitzungen werden durch Aushang in 
den gemeindlichen Schaukästen in Rothenfels und Bergrothenfels bekannt gemacht. 
Bitte auch die Veröffentlichungen in der Presse verfolgen. 
 
 

Kurz berichtet aus der 3.Sitzung des Stadtrates  
vom 9.03.2022 
 

 Aufstellung Bebauungsplan "Westlich des Schlangenbrunn"-
Entwurfsbilligung 

 
 

 
Beschluss: 
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Westlich des Schlangenbrunn“ mit Begründung, 
Grünordnungsplan, Umweltbericht mit Grünordnung und spezieller 
artenschutzrechtlicher Prüfung, jeweils zum Stand 16.02.2022, wird gebilligt. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden nach § 4 
Abs. 1 BauGB soll durchgeführt werden. 
 
 

 Umbau eines vorh. Wohn- und Geschäftshauses zu einer 
Kindertagesstätte, Zum Schlangenbrunn 1, Rothenfels-Bergrothenfels 

 
Beschluss: 
Die Mitglieder des Stadtrates sind dafür den Anbauturm mit Treppenhaus für den 
neuen Kindergarten mit Holzlattung und Fenstern zu gestalten (alternativ: Putz mit 
Fenster) 
 
 



 
 
 

 Beratung und Beschlussfassung zur 2. Änderung der 
Kindertageseinrichtungsgebührensatzung 

 
 
Der Stadtrat Rothenfels hat in seiner Sitzung am 16.02.2022 die Änderung der 
Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtung vorberaten und beschlossen, dass zur 
Reduzierung des jährlichen Defizits eine Anpassung der Elternbeiträge gemäß der 
vorgelegten Variante 1 zum 01.09.2022 durchgeführt werden soll. 
 
In dem vorliegenden Satzungsentwurf wurde diese Gebührenanpassung 
eingearbeitet. 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat Rothenfels hat vollinhaltlich Kenntnis von dem Entwurf zur 2. Änderung 
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Kindertageseinrichtung der 
Stadt Rothenfels (Kindertageseinrichtungsgebührensatzung) und beschließt den 
vorliegenden Entwurf als Satzung. 
Die 2. Änderungssatzung tritt zum 01.09.2022 in Kraft. 
 
 
 Informationen zur Flüchtlingssituation im Landkreis 

 
Der Bgm liest aus dem Protokoll seiner Videokonferenz vom 1.03.2022 mit dem 
Landratsamt vor.  
Auszüge: 
Wohnungen können gemeldet werden unter:  Wohnraum@Lramsp.de  
 
Sie sprechen Ukrainisch oder Russisch und möchten sich gerne für mögliche 
Übersetzungsdienste ehrenamtlich zur Verfügung stellen? Senden Sie hierzu eine E-
Mail an Integration@Lramsp.de mit dem Betreff „Ukraine Übersetzung“. Geben Sie 
bitte Ihre Kontaktmöglichkeiten und Ihren Wohnort bzw. in welchen Orten Sie tätig 
werden könnten an. Im konkreten Bedarfsfall melden wir uns gerne bei Ihnen. 
Bürgertelefon eingerichtet 
 
 
Aktuelle Meldungen und Informationen unter:  
www.main-spessart.de 
oder 
www.ukraine-hilfe.bayern.de 
 
Von der Burg berichtet der Bgm, dass bis 31.03.2022 einige Mehrbettzimmer für 
Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet zur Verfügung gestellt werden. Gestern sind rund 
20 ukrainische Flüchtlinge in der Burg bereits angekommen. Eventuell kommen 
weitere dazu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Wohnraum@Lramsp.de
mailto:Integration@Lramsp.de 
http://www.main-spessart.de/


 
 

 Informationen aus der laufenden Verwaltung –  
Bekanntgabe „Nichtöffentlicher Beschlüsse“ 

 
Der Bgm gibt bekannt:  
 
Der Stadtrat erteilt im Rahmen der Sanierung des historisches Rathauses Rothenfels 
den Auftrag für das Gewerk Holz-Fensterarbeiten im Baudenkmal, zur 
Angebotssumme von 31.716,12 € (brutto), an die Schreinerei Vogel aus 97531 
Theres. 
 
Der Stadtrat erteilt im Rahmen der Sanierung des historisches Rathauses Rothenfels 
den Auftrag für das Gewerk Naturstein Gewände, zur Angebotssumme von 
11.609,64 € (brutto), an die Firma E. Geisendörfer e. K. Bildhauer- u. 
Steinmetzgeschäft, Würzburg. 
 
Der Stadtrat erteilt im Rahmen der Sanierung des historisches Rathauses Rothenfels 
den Auftrag für das Gewerk Metallbau Fluchttreppe, zur Angebotssumme von 
71.718,92 € (brutto), an die Firma Jung Metallbau GmbH, Schwanfeld. 
 
 
 
 Informationen aus der laufenden Verwaltung  -  Burgbaustelle 

 
 
Der Ortstermin mit den Anwohnern an der Steige hat stattgefunden, man ist zu einer 
Einigung gekommen. Die Beweissicherung wird durchgeführt. 
 
Der Bgm liest aus einer Stellungnahme eine nachvollziehbare Begründung der 
Architekten vor, warum die Zufahrt über die „Steige“ erfolgt. Die Straßenführung über 
die burgeigene Wiese hätte ein höheres Gefälle, wäre gefährlicher und wäre 
wesentlich teurer als die jetzt geschätzten Kosten von 155.000 Euro. Fachpersonal 
der Krantransportfirma, hätten die jetzige Variante mit dem geringsten technischen 
Risiko bewertet.  
 
 
Weiter liest der Bgm eine Anfrage von Burg Rothenfels vor: 
 
Parkplatzsituation an der Burg  
Sehr geehrter Herr Gram, sehr geehrte Stadträte,  
wie Sie wissen, stehen wir kurz vor der großen Sanierungsmaßnahme des Ostpalas, 
die zum Erhalt der Burg zwingend notwendig ist. Das Vorhaben stellt aus 
verschiedenen Gründen eine große Herausforderung dar. Insbesondere die Planung 
der Baustellenzufahrt und -einrichtung zeigte sich als äußerst komplexe Aufgabe. 
Dass die Bauarbeiten während des laufenden Betriebs stattfinden müssen, erschwert 
die Abläufe zusätzlich. Die Baustellenzufahrt wird über den unteren Parkplatz An der 
Steige geleitet. Daher werden vorübergehend Parkplätze wegfallen. Um zu 
vermeiden, dass die Anwohner zeitweise durch viele parkende PKW beeinträchtigt 
sein werden, würden wir den Gästen gerne andere Parkmöglichkeiten anbieten. Wir 
bitten daher um Ihr Einverständnis zur Nutzung der Parkplätze an Sportplatz und 
Seewiesenhalle. Bei besonders hohem Besuchsaufkommen möchten wir Sie 
außerdem bitten, zusätzliche Parkplätze auf der Wiese am Sportplatz zur Verfügung  
 
 



 
 
zu stellen. Diese fragen wir selbstverständlich jeweils im Voraus an. Nach Abschluss 
der Baumaßnahmen wird der Bauherr wieder Parkplätze auf dem unteren Platz 
einrichten. Voraussichtlich wird dabei mehr Parkfläche entstehen als derzeit 
vorhanden ist. Ich bedanke mich vorab für Ihre Unterstützung und hoffe, dass wir so 
die Beeinträchtigung für den Ort und die Anwohner gering halten können.  
Mit freundlichen Grüßen  
Susanne Stöhr 
 
Der Stadtrat signalisiert sein Einverständnis, die Burg mit den angefragten 
Parkplätzen zu unterstützen und die Wiese bei Bedarf dafür zur Verfügung zu stellen. 
 

1. Bgm. Michael Gram                                             20.02.2022 
 
 

 
 

Corona Pandemie! 

Wer braucht Nachbarschaftshilfe. 

 

Leider ist zu erwarten, dass wieder einige Bürger oder ganze 

Familien an Corona erkranken oder sich in Quarantäne 

begeben müssen. 

 

Für diese Fälle wird wieder Nachbarschaftshilfe angeboten. 

 

Bitte scheuen Sie nicht sich zu melden, wenn Hilfe benötigt 

wird. 

 
Rufen Sie uns an, die 2.Bürgermeisterin Frau Daria Schürmann  

Tel: 0170/6808846  wird ihren Anruf gerne entgegennehmen. 



Aus der Presse: 
 

ROTHENFELS 

Holzlatten und Fenster für den neuen Kindergarten 

Foto: Bernd Müller/Büro bma | So sollen die Türme am Anbau der neuen Kindertagesstätte in 

Bergrothenfels aussehen 

Von Susanne Feistle 

Entscheiden musste sich der Stadtrat Rothenfels in seiner jüngsten Sitzung, wie er 
den vorderen Turm am Anbau der Kindertagesstätte in Bergrothenfels gestalten 
möchte. Zur Auswahl standen eine Putzfassade mit oder ohne Fenster und eine 
Fassadenverkleidung durch Holzlattung, ebenfalls mit oder ohne Fenster. 

Fenster sind laut Architekt Bernd Müller lichttechnisch nicht nötig, da durch die 
seitliche Fensterfront des Treppenhauses genug Licht einfalle. Sein Ziel war von 
Anfang an, den Anbau optisch klar vom Altbestand abzugrenzen. 

Diskutiert und abgestimmt 

Da solche Auswahlmöglichkeiten gerne mal zu längeren Diskussionen im Gremium 
führen, wurde auch hierüber noch einmal diskutiert und mehrfach abgestimmt. 
Sebastian Greß ist aufgrund der Witterung klar gegen Holz. Sebastian Wedel 
hingegen ist absolut dafür: "Wir wohnen mitten im Spessart und können stolz auf 
unser Holz sein". Das würde er gerne auch mit einer Holzlattung zeigen. Er könne 
sich sogar vorstellen, dass man die Lattung über die Fenster gehen lässt. 

 

 

https://www.mainpost.de/storage/image/1/9/5/0/9570591_fancybox_1yauHQ_Csu59l.jpg
https://www.mainpost.de/storage/image/1/9/5/0/9570591_fancybox_1yauHQ_Csu59l.jpg
https://www.mainpost.de/storage/image/1/9/5/0/9570591_fancybox_1yauHQ_Csu59l.jpg
https://www.mainpost.de/storage/image/1/9/5/0/9570591_fancybox_1yauHQ_Csu59l.jpg


 

Das wiederum kann sich Werner Grün überhaupt nicht vorstellen: "Fenster, die man 
nicht braucht hinter einer Lattung bekommen nicht meine Stimme." Einige finden, 
dass Fenster den Turm schon auflockern würden, wieder andere, dass er so oder so 
"wie ein Silo der BayWa" aussieht. 

Dann gab es zwei Abstimmungen. Bei der ersten wurde deutlich, dass die Mehrheit 
für eine Variante mit Fenstern ist. Bei der zweiten stimmten dann sieben 
Ratsmitglieder für die Ausführung mit Lattung und vier für die Variante mit Putz. 

Die beiden Ausführungen sind weitgehend kostenidentisch, und die Art des Holzes 
sowie die Breite der einzelnen Latten wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. 
 
 

Die Stadt Rothenfels hat eine 100 Jahre alte 
Feuerwehrleiter abzugeben 

11.03.2022   
Bürgermeister Michael Gram teilte in der Stadtratssitzung am Mittwoch mit, dass die 
alte Feuerwehrleiter, die in der Halle der der ehemaligen Firma UBD gelagert ist, dort 
raus muss. Die Halle wurde an die Firma Göde aus Rothenfels verkauft, und die 
brauche den Platz. Die über 100 Jahre alte Leiter vom Hersteller Magirus Deutz ist 
laut Werner Grün voll funktionsfähig: "Das Holz ist in Ordnung, und es ist nichts 
verrostet." 

Das Gremium war sich schnell einig, dass die Leiter zwar erhaltungswürdig ist, aber 
man deshalb nicht noch länger Lagerfläche vorhalten möchte, wenn man nicht weiß, 
was man damit künftig machen soll. Sebastian Wedel würde sie gerne in einem 
Häuschen mit einer Infotafel und den entsprechenden Daten ausstellen. "Häuschen? 
Das wird ein Haus. Die ist zehn Meter lang", war die Antwort von Gram. Auch der 
von Daria Schürmann nicht ganz ernst gemeinte Vorschlag, die Leiter doch beim 
Feuerwehrfest bei der Tombola als Hauptpreis zu verlosen, fand keine Zustimmung. 

Verschiedenen Museen wurden vor einiger Zeit bereits mal angeschrieben, die 
zeigten aber kein Interesse. 

Deshalb geht die Stadt jetzt den öffentlichen Weg. Wenn eine Feuerwehrschule oder 
ein Museum oder auch eine Privatperson Interesse an der Feuerwehrleiter hat, dann 
kann man sich gerne bei der Stadt melden. Auch wer eine Scheune oder ähnliches 
zum vorläufigen Unterstellen hat, darf sich gerne melden. 
 

  



 

Dachfarben und Fensteröffnungen 

Rothenfelser Stadtrat: 100 Minuten dauernde Diskussion über Vorgaben des 
Baugebiets »Westlich des Schlangenbrunn« 

In der jüngsten Rothenfelser Stadtratssitzung stellte Florian Hörning von der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld den aktuellen Bebauungsplan 
»Westlich des Schlangenbrunn« in Bergrothenfels vor. 
 

Dieser löste eine lange Diskussion über Dachziegelfarben, Fensteröffnungen und die 
Frage, ob man Fränkische Häuser möchte oder nicht, aus. Während einige eher 
wenig vorschreiben würden wie Walter Gram (»Der Bauherr soll nach seinen 
Vorstellungen bauen können. Er muss es ja auch bezahlen«), würde Sebastian 
Wedel am liebsten sogar die Fenster- und Türöffnungen festlegen. 

Hörning zeigte zunächst den aktuellen Plan. Dieser enthält 22 Bauplätze für Einzel- 
und Doppelhäuser und zusätzlich eine Fläche für ein bis zwei sogenannte Tiny-
Häuser. Die sechs Meter breite Straße endet in einem Wendehammer und der 
vorhandene Wirtschaftsweg soll bleiben. Weiter ist ein Fußweg geplant, um leichter 
in den Ort zu kommen und es wird ein Entwässerungsgraben angelegt. Die 
Bauplätze haben eine Größe von durchschnittlich 500 Quadratmetern und die 
Häuser sollen mindestens zwei und maximal drei Vollgeschosse haben, damit das 
vorhandene Bauland optimal genutzt wird. Schottergärten werden nicht erlaubt und 
auf jedem Bauplatz muss ein Baum gepflanzt werden. Es sind wahlweise 
Satteldächer oder Walmdächer zugelassen. Bei der Auswahl des 
Bedachungsmaterials dieser Dächer gab es die erste lange Diskussion. Es sind die 
Farben »nicht glänzendes rot, rotbraun oder grau« vorgesehen. 

Mehrere Ratsmitglieder vertraten die Meinung, dass grau nicht dem Dorfcharakter 
entspräche. Sebastian Wedel möchte ein »Schachbrettmuster« durch zu viele 
verschiedene Farben vermeiden. »Jetzt haben wir doch die Möglichkeit, das 
festzulegen.« Andere möchten nicht zu viel reglementieren. Am Ende stimmten 
sechs Ratsmitglieder für das Grau und fünf dagegen. 

Jörg Merholz wollte, dass die Bauherren verpflichtet werden, innerhalb der ersten 
fünf Jahre eine Photovoltaikanlage zu installieren. Hier waren Kornelia Heßdörfer 
und Uwe Willbrandt klar dagegen: »Das werden die meisten sowieso machen« und 
»Das ist finanziell vielleicht nicht für jeden machbar« waren ihre Meinungen. Der 
Vorschlag von Merholz wurde mit einer Gegenstimme abgelehnt. 

Noch nichts in Stein gemeißelt 

Wedel hätte gerne auch die Fassadenfarben genau festgelegt und eine Abstimmung 
zwischen Nachbarhäusern vorgeschrieben. Manche der gewünschten Vorschläge 
lassen sich laut Hörning rechtlich nicht durchsetzen, von anderen habe er noch nie 
gehört. Nach der 100 Minuten dauernden Diskussion stellte Hörning klar, dass auch 
jetzt noch nichts in Stein gemeißelt sei: »Jetzt folgt die vorgezogene Beteiligung der 
Bürger und Behörden.« Am Ende konnte der Rat dem vorläufigen Vorhaben 
einstimmig zustimmen, auch wenn zu erwarten ist, dass weitere Diskussionen folgen 
werden. 

https://www.main-echo.de/schlagworte/diskussionen/
https://www.main-echo.de/schlagworte/diskussionen/


 

»Geschockt« von Aussage von Pfarrer 

Stadtrat: Was Alexander Eckert jüngst zur Rothenfelser Kirche sagte, kam im 
Ratsgremium nicht gut an 

In der jüngsten Stadtratssitzung in Rothenfels zeigte sich das Gremium »ge-
schockt« über einen Zeitungsbericht zum Pastoralen Raum Marktheidenfeld, in 
dem sich Pfarrer Alexander Eckert über die Rothenfelser Kirchen äußerte. In 
dem Bericht hieß es unter anderem: 
 

»Offen ist auch, welches der beiden Kirchengebäude in Rothenfels und 
Bergrothenfels zukünftig für Gottesdienste genutzt werden wird. Die diözesane 
Projektgruppe misst der Kirche 'Maria Himmelfahrt' in Rothenfels eine historische 
Bedeutung zu und sprach sich dafür aus, dass sie im Bauunterhalt gefördert werde. 
Eckert widerspricht: 'Diese Kirche ist seelsorgerisch kaum relevant.' Sie sei - anders 
als die Filialkirche in Bergrothenfels, die von der Mehrheit der Gläubigen besucht 
werde - in einem schlechten Zustand. Die Heizung sei defekt und sie habe keine 
funktionsfähige Orgel.« 

Alexander Eckerts Satz sorgte für Unmut im Stadtratsgremium. »Man kann zur 
Kirche stehen wie man will, aber so geht man damit nicht um« und »Da geht es doch 
um emotionale Themen« waren nur einige Auffassungen der Ratsmitglieder. 
Besonders geschockt war Bürgermeister Michael Gram, dass noch nicht mal die 
Kirchenverwaltung vorab informiert war. »Wie fühlt sich denn jemand, der regelmäßig 
in die Kirche geht und dann lesen muss, dass seine Kirche seelsorgerisch nicht 
relevant ist?« 

Die Aussagen über den schlechten Zustand der Kirche hält Siegfried Straub teilweise 
für klare Falschaussagen. Mitglieder des Rates vertreten die Meinung: »Es geht nicht 
darum, ob die verfällt, sondern wer es bezahlt«. 

Auf Nachfrage teilte Gram einige Tage nach der Sitzung mit, dass er zwischenzeitlich 
in Kontakt mit Alexander Eckert stehe und hoffe, dass es eine sachliche Lösung 
geben werde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.main-echo.de/unser-echo/97851-rothenfels/
https://www.main-echo.de/unser-echo/97851-rothenfels/
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Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern Würzburg bietet regelmäßig für 
Versicherte im Amtsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstr. 21 Rentensprechtage an. 
 
Termine können in der Verwaltungsgemeinschaft telefonisch vormittags unter  
09391/6007-106 und unter Angabe der Versicherungsnummer vereinbart werden. 
 
Zur Beratung wird gebeten, Ausweispapiere mitzubringen. Auskünfte für andere 
Personen können nur unter Vorlage einer Vollmacht erteilt werden. 
 
 
 
Vollzug der Naturschutzgesetze; 
Neuabgrenzung des Landschaftsschutzgebiets „Spessart“ im Bereich der 
Stadt Rothenfels 
Öffentliche Auslegung der geplanten Neuabgrenzung  
 

Bekanntmachung 
 

Die Stadt Rothenfels hat zusammen mit dem Landkreis Main-Spessart einen 
Vorschlag zur Neuabgrenzung des Landschaftsschutzgebietes „Spessart“ in den 
Gemarkungsbereichen Rothenfels und Berg Rothenfels erarbeitet. 
 
Hintergrund der Überarbeitung ist, dass die in der Öffentlichkeit als „Willkür“ 
angesehene Grenzziehung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Spessart“ aus 
dem Jahr 1961, den heute möglichen technischen Gegebenheiten angepasst wird. 
Bei der früher verwendeten Kartengrundlage war der Strich der Grenzziehung in der 
Natur 25 m breit.  
Die derzeitige Grenzziehung läuft nicht entlang der Grundstücksgrenzen. Zudem 
sollen Teilflächen, welche für den neu beschlossenen Bebauungsplan vorgesehen 
sind, aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden. Die künftige 
Entwicklung der Stadt Rothenfels wurde dabei berücksichtigt. 
Zukünftig soll daher die Grenzziehung flurscharf entlang von Grundstücksgrenzen 
erfolgen. Sie soll sich zudem an optischen Gegebenheiten, wie z.B. an Flurwegen, 
Bachläufen etc. orientieren, um auch in der Natur nachverfolgbar sein zu können. 
Auch soll ein „Durchschneiden“ eines Grundstücks durch die Grenzziehung der 
Vergangenheit angehören. 
 
Weiterhin steht die Grenzziehung für die amtlichen Karten zukünftig digital zur 
Verfügung. 
 
Mit der Überarbeitung sollen Missstände aus der Vergangenheit bereinigt werden. 
Zudem erhält die Stadt Rothenfels für die nächsten geschätzten 10 Jahre 
Planungssicherheit in ihrer Entwicklung. 
 
Insgesamt würden durch die Grenzziehung 209.682,15 m² aus dem derzeitigen 
Landschaftsschutzgebiet herausgenommen und 272.346,92 m² neu aufgenommen 
werden, sodass sich eine rechnerische Differenz in Höhe von 62.664,77 m² ergäbe. 
Bei den neu hineingenommenen Flächen würde es sich überwiegend um 
naturschutzfachlich wertvolle, strukturreiche Flächen handeln. 
 
 



Die angehörten Träger öffentlicher Belange äußerten sich zu der geplanten 
Neuabgrenzung positiv. 
 
Gemäß Art. 52 Abs. 2 Bayerisches Naturschutzgesetz liegen zwischen dem 
19.04.2022 und dem 18.05.2022 

- in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21, 97828 
Marktheidenfeld (Zi. 9, 1. Stock) 

- im Landratsamt Main-Spessart, Würzburger Str. 9a, 97753 Karlstadt, 
während der Sprech- bzw. Dienstzeiten folgende Unterlagen zur öffentlichen 
Einsichtnahme aus: 

 Entwurf der 21. Verordnung zur Änderung der Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Spessart“ mit den dazugehörigen Karten (1 
Übersichtsplan im Maßstab 1:5.000 und 4 Detailpläne im Maßstab 1:2.500) 

 Landschaftsschutzgebietsverordnung in der derzeit geltenden Fassung 
(Bitte beachten: Der Text der Verordnung ist NICHT Gegenstand des 
Neuabgrenzungsverfahrens. Der Text dient lediglich als Orientierung). 

 
Gem. Art. 27a Abs. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sind 
die o.g. Unterlagen in der dargelegten Zeitspanne über das Internet unter 
https://www.main-spessart.de/aktuelles/veroeffentlichungen/index.html 
einsehbar. 
 
Anregungen und Bedenken zur Neuabgrenzung des Landschaftsschutzgebiets 
„Spessart“ können bei den o. g. Ämtern, während der Auslegungsfrist schriftlich oder 
gegen Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Wichtiger Hinweis: Aufgrund der derzeitigen pandemischen Lage ist 
Besucherverkehr beim Landratsamt Main-Spessart nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung zugelassen. Bitte informieren Sie sich vorab über die zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Zutrittsvoraussetzungen. 
 
Karlstadt, den 08.04.2022 
Landratsamt Main-Spessart 
 
 

Einladung zu einem Vor-Ort Termin: 

Welches neue Gerät soll von der Stadt für den Spielplatz am 

Sportplatz angeschafft werden? 
 

Es gab die Anfrage von Eltern, ein neues Spielgerät am 

Spielplatz Bergrothenfels zu errichten. 

Angeregt wurde ein Gerät für Kleinkinder. 

Am Samstag, 09.04.2022 um 11 Uhr findet daher ein 

Treffen vor Ort statt. 

Gemeinsam mit den Eltern wollen wir Ideen sammeln und 

schauen welches Gerät sinnvoll für den Spielplatz ist und 

von der Stadt angeschafft werden soll. 

Ich freue mich, wenn ein paar Interessierte kommen! 

 

Daria Schürmann 

2. Bürgermeisterin 

0170680 88 46 

 
 



 

 

Einladung zur Bürgerversammlung 
(für Rothenfels und Bergrothenfels gemeinsam) 

 

Dienstag, 26. April 2022,  
Beginn: 19.00 Uhr 

in der Seewiesenhalle in Bergrothenfels 
 

Falls spezielle Themen oder Fragen von Interesse sind, bitte ich diese vorher bei der 
Stadtverwaltung zu melden, um ausführliche und fundierte Antworten geben zu können. 

 
Die zu diesem Zeitpunkt geltenden Infektionsschutzmaßnahmen und Zutrittsregeln sind 

einzuhalten. Eventuelle Regelungen werden im Eingangsbereich ausgehängt. 
 

 
    
1.Bürgermeister Stadt Rothenfels                                               15. März 2022 
             Michael Gram 
                                   
 

 
 
Stadtverwaltung geschlossen! 
 
Ab Dienstag, 19.04.2022 bis Montag, 25.04.2022 ist die Stadtverwaltung 
geschlossen. 
Für die Verwaltungsgemeinschaft, 97828 Marktheidenfeld, Petzoltstraße 21,  
Telefon: 09391/6007-0 gelten die üblichen Öffnungszeiten. 
In dringenden Fällen: Bgm. Michael Gram: Tel. 0160/4350047 bzw.  
2. Bgm Daria Schürmann: Tel. 0170/6808846 
 
 
Stadt Rothenfels 
 
Michael Gram 
1.Bürgermeister 
 
 
 
 
Redaktionsschluss für das monatlich erscheinende Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt 
Rothenfels ist jeweils der 15. des laufenden Monats. Bitte tragen Sie mit der rechtzeitigen 
Abgabe Ihre Termine dazu bei, dass Ihre Veranstaltung veröffentlicht werden kann.  
Texte können ggfs. auch direkt an die E-Mail-Adresse: amtsblatt.rothenfels@vgem-
marktheidenfeld.de geschickt werden. 
Anlagen für das Mitteilungsblatt bitte nur in folgenden Formaten übersenden: 
DIN A-4 als pdf-Datei, DIN A-5 oder andere als .doc oder .jpg. 
 
 
 
 



ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
Bürgerbeteiligung der LAG Spessart für die nächste LEADER-Förderperiode über 
Bürgerwerkstätten und Wiki Map  
 
Die Lokale Entwicklungsstrategie (LES) ist die Voraussetzung für eine erneute Anerkennung der LAG 
Spessart als LEADER-Region, die Teile der Landkreise Main-Spessart und Aschaffenburg umfasst. Im 
Rahmen dieser Strategie sind die Potenziale und Herausforderungen der LEADER-Region 
herauszuarbeiten und daraufhin Schwerpunktthemen zu benennen. Welche Themen für den Spessart 
in Zukunft wichtig sind und welche Ziele die LAG Spessart erreichen möchte, soll nun gemeinsam mit 
den Menschen vor Ort in Form einer neuen LES für die Förderperiode 2023-2027 erarbeitet werden.   
Das Herzstück ist die Website  www.leaderspessart2023.de : Bis zum 30. April 2022 kann man hier in 
einer digitalen Karte, der WikiMap, eigene Projektideen eintragen, aber auch welche Stärken und 
Herausforderungen es vor Ort gibt.  
 
Außerdem können sich alle Bürger*innen in zwei digitalen Bürgerwerkstätten am Donnerstag den 31. 
März 2022 und am Dienstag den 05. April 2022 jeweils von 18:30 bis 20 Uhr mit ihren Ideen und  
 
Vorschlägen einbringen. Für die Veranstaltungen kann man sich ganz einfach auf der Projekthomepage 
www.leaderspessart2023.de oder mit einer Email an spessart@cima.de anmelden. 
Alle Unterlagen und genaueren Informationen zu den Projekten sowie zu LEADER und der LAG 
Spessart sind auf der Homepage der LAG Spessart unter www.lag-spessart.de aufrufbar. 
 
 
 

Einladung zur digitalen Bürgerwerkstatt der LAG Spessart 
Donnerstag, 31.03.22 und Dienstag, 05.04.22, jeweils um 18:30 Uhr 

Am 31. März und 05. April 2022, um 18:30 
Uhr sind alle Mitglieder des Vereins LAG 
Spessart e.V., Projektträger*innen und 
alle Interessierten aus der Region 
eingeladen, sich zwei digitalen 
Bürgerwerkstätten zu beteiligen. Die 
Bürgerwerkstätten sollen die Möglichkeit 
bieten, Anregungen für die Entwicklung 
der Region zu sammeln und  Ideen für die 
zukünftige Ausrichtung der Region 
einzubringen. Die Bürgerwerkstätten 
finden digital über Zoom statt. Sie haben 
Interesse gemeinsam mit anderen 
Bürger*innen an der Zukunft des 
Spessarts zu feilen?  
Dann melden Sie sich per Mail an: 
spessart@cima.de!  
Insgesamt wurden in der laufenden 
Förderperiode von 2014-2022 
eingereichte Projekte mit knapp 2 
Millionen Euro (!) in unserer Region 
bezuschusst.  
Der Krimikeller Rothenfels hat einen 
Antrag gestellt und erhält 74.000 € 

Förderung. Auch die Sitzgarnitur in Rothenfels neben der Tischtennisplatte wurde 
durch LEADER gefördert. Auf der Seite www.lag-spessart.de finden Sie weitere 
Informationen zum Förderprogramm und Projekten.  
Wenn Sie sich engagieren möchten oder Ideen für unsere Region haben, nutzen Sie 
die Möglichkeit und nehmen an der digitalen Bürgerwerkstatt teil! 
 
 

http://www.leaderspessart2023.de/
http://www.leaderspessart2023.de/
mailto:spessart@cima.de
http://www.lag-spessart.de/
mailto:spessart@cima.de
http://www.lag-spessart.de/


 
 
Übung der Bundeswehr vom 25.04. – 28.04.2022 
 
Bitte halten Sie sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fern.  
 
Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (z.B. 
Fundmunition) ausgehen, wird besonders hingewiesen. Bitte melden Sie jeden Fund 
der Polizei. Das Sammeln, der Erwerb, der Besitz und der Verbrauch dieser 
Gegenstände ist verboten und kann nach Vorschriften des Strafgesetzbuches, sowie 
nach den waffen- und sprengstoffrechtlichen Bestimmungen geahndet werden.  
Bitte melden Sie Schäden, die die Bundeswehr verursacht hat der oder der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, sofern sie nicht bereits durch den 
Flurschadenoffizier abgegolten oder von Schadentrupps der Einheit beseitigt worden 
sind. 
 
 

ACHTUNG WALDBESITZER! 

Überall in den Wäldern liegen oder hängen frisch 
geworfene Fichten.  Dabei ist jede dieser Fichten 
Brutstätte für den Borkenkäfer! Um Schäden für den 
Wald zu vermeiden, bittet die staatliche 
Forstverwaltung dringend: 
Kontrollieren sie ihren Wald, und kümmern sie sich 
bis spätestens Ende April um die Aufarbeitung und 
den Abtransport dieser Bäume aus dem Wald! 
Bei einzelnen Fichten, die am Boden liegen ist auch 
die Handentrindung der Stämme im Wald eine 
effektive Vorbeugemaßnahme. Fachlichen Rat und 
Informationen zur Fördermöglichkeit erteilt der 
jeweils zuständige Förster. 

 
https://www.waldbesitzer-portal.bayern.de/025776/index.php 
 
Pressemitteilung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt 
Für die Amts- bzw. Mitteilungsblätter der Kommunen in den Landkreisen AB, Stadt AB, 
Miltenberg und Main-Spessart. (Kontakt: Wolfgang Grimm, FD Bereichsleiter Forsten; Büro: Am Forsthof 7 
in 97816 Lohr; Tel. 09353-79082220) 
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06.04.2022  MITTWOCHS-Wandern für Alle! 
   13.30 Uhr Tr.P.: Mainstraße – über die Schleuse- 
   Wanderung nach Roden – Einkehr bei „LORE“ – 
   und zurück 
 
10.04.2022  Rucksackwanderung 
   13.30 Uhr Tr.P.: Seewiesenhalle Bergr’fels –  
   Zum Erlenbrunn und zurück 
   Wanderführer: Boris Kraus 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caritassprechstunden: Fränkisches Haus,  
Adenauerplatz 7, Marktheidenfeld 
 
Allgemeiner Sozialer Beratungsdienst: 
MITTWOCH 
nach Vereinbarung von 13.00 – 15.00 Uhr 
Terminvereinbarung: Tel. 09352/843-119 
Beratung durch Frau Smutny vom Caritasverband für den Landkreis MSP, Lohr 
Sucht- und Drogenberatung: 
wöchentlich dienstags 
Terminvereinbarung: 09352/843-121 
Psychosoziale Beratungsstelle für Sucht- und  
Drogenprobleme, 97816 Lohr. 
Beratung durch Herrn Schneider 
Ehrenamtliche Seniorenberatung 
Dienstag: von 14.30 – 16.30 Uhr  
NUR NACH TELEFONISCHER VEREINBARUNG 
97816 Lohr, Telefon: 09352/843-100 
 



 
APOTHEKENDIENST 
 
Sonntagsdienst der Ärzte 
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern kümmert sich in den Fällen um Ihre ärztliche 
Versorgung, in denen Sie normalerweise Ihren behandelnden Arzt in der Praxis aufsuchen 
oder einen Hausbesuch benötigen würden. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern ist 
außerhalb der Sprechzeiten der Arztpraxen bayernweit erreichbar unter der Telefonnummer: 
116 117. 
 
 

Bei schweren, lebensbedrohlichen Notfällen informieren Sie bitte direkt die bayerische 
Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer: 112. 
 
 

Sonntagsdienst der Apotheken 
TAG DATUM APOTHEKEN 
Samstag 02.04.2022 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 
Sonntag 03.04.2022 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 
Mittwoch 06.04.2022 Main-Tauber-Apotheke, Wertheim 
Samstag 09.04.2022 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 10.04.2022 Hof-Apotheke, Wertheim 
Mittwoch 13.04.2022 Tiefenstein-Apotheke, Triefenstein 
Karfreitag 15.04.2022 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 
Samstag 16.04.2022 Apostel-Apotheke, Esselbach 
Sonntag 17.04.2022 Main-Tauber-Apotheke, Wertheim 
Ostermontag 18.04.2022 Schaefer’s-Apotheke, Wertheim 
Mittwoch 20.04.2022 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 
Samstag 23.04.2022 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 24.04.2022 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 
Mittwoch 27.04.2022 Apostel-Apotheke, Esselbach 
Samstag 30.04.2022 Bären-Apotheke, Wertheim 
Sonntag 01.05.2022 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 

* Ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten. 
 
 
Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9    Tel. 09342/7745 
Apostel-Apotheke, Esselbach-Kredenbach, Dorfstr. 5,  Tel. 09394/718 
Bären-Apotheke Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3, Wertheim Tel. 09342/5100 
Buchen-Apotheke, Lohr, Sendelbacher Str. 7 A   Tel. 09352/7860  
Easy-Apotheke, Georg-Mayr-Str. 15a, 97828 Marktheidenfeld Tel. 09391/9088844 
Hof-Apotheke, Eichelgasse 1, Wertheim    Tel. 09342/914510 
Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  Tel. 09391/98990 
Hubertus-Apotheke, Lohr, Ludwigstr.2    Tel. 09352/2505 
Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  Tel. 09391/98190 
Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Obere Eichelgasse 56 A  Tel. 09342/1830 
Marien-Apotheke, Lohr, Hauptstraße 10    Tel. 09352/87730 
Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21  Tel. 09391/98630 
Schaefer`s Apotheke, Kreuzwertheim, Obere Pfarrgasse 26  Tel. 09342/21999 
Schaefer’s Apotheke, Wertheim, Bahnhofstr. 23   Tel. 09342/9177300 
Schloß-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2 Tel. 09369/99199 
Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  Tel. 09391/3520  bzw. 6820 
Triefenstein-Apotheke, Triefenstein-Lengfurt, Homburger Str. 11c Tel. 09395/251 
Valentinus-Apotheke, Lohr, Ignatius-Taschner-Str. 9  Tel. 09352/6690 
 
Sonntagsdienst der Zahnärzte 
Der aktuelle Zahnarzt-Notfalldienst kann der Homepage der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Bayerns entnommen werden unter: www.kzvb.de oder www.zbv-ufr.de. 
 

http://www.kzvb.de/
http://www.zbv-ufr.de/


  

Bayerisches Landesamt für Steuern  
 

 

 

Grundsteuerreform - Die neue Grundsteuer in Bayern 

 

Neuregelung der Grundsteuer 

Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. Sie 

fließt in die Finanzierung der Infrastruktur, zum Beispiel in den Bau von Straßen und dient der 

Finanzierung von Schulen und Kitas. Sie hat Bedeutung für jeden von uns. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Bewertung 

von Grundstücken für Zwecke der Grundsteuer im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt. 

 

Der Bayerische Landtag hat am 23. November 2021 zur Neuregelung der Grundsteuer ein 

eigenes Landesgrundsteuergesetz verabschiedet. 

Von 2025 an spielt der Wert eines Grundstücks bei der Berechnung der Grundsteuer in Bayern 

keine Rolle mehr. Die Grundsteuer wird in Bayern nicht nach dem Wert des Grundstücks, 

sondern nach der Größe der Fläche von Grundstück und Gebäude berechnet. 

 

Wie läuft das Verfahren ab? 

Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren bleibt weiter erhalten. Eigentümerinnen und Eigen-

tümer haben eine sog. Grundsteuererklärung abzugeben. Das Finanzamt stellt auf Basis der 

erklärten Angaben den sog. Grundsteuermessbetrag fest und übermittelt diesen an die Kom-

mune. Die Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten über die getroffene Feststellung des Fi-

nanzamtes einen Bescheid, sog. Grundsteuermessbescheid. Der durch das Finanzamt fest-

gestellte Grundsteuermessbetrag wird dann von der Kommune mit dem sog. Hebesatz 

multipliziert. Den Hebesatz bestimmt jede Kommune selbst. Die tatsächlich nach neuem Recht 

zu zahlende Grundsteuer wird den Eigentümerinnen und Eigentümern in Form eines Be-

scheids, sog. Grundsteuerbescheid, von der Kommune mitgeteilt. Sie ist ab dem Jahr 2025 

von den Eigentümerinnen und Eigentümern an die Kommune zu bezahlen. 

 

Was bedeutet die Neuregelung für Sie? 

Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin bzw. (Mit-)Eigentümer eines Grundstücks, 

eines Wohnobjekts oder eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in Bayern? – Dann auf-

gepasst: 

 



 

 

Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer feststellen zu können, sind Grund-

stückseigentümerinnen und -eigentümer sowie Inhaberinnen und Inhaber von land- und forst-

wirtschaftlichen Betrieben verpflichtet, eine Grundsteuererklärung abzugeben. 

Hierzu werden Sie durch Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamt für Steuern im 

Frühjahr 2022 öffentlich aufgefordert. 

Für die Erklärung sind die Eigentumsverhältnisse und die tatsächlichen baulichen Gegeben-

heiten am 1. Januar 2022 maßgeblich, sog. Stichtag. 

 

Was ist zu tun? 

Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit 

 

vom 1. Juli 2022 bis spätestens 31. Oktober 2022 

 

bequem und einfach elektronisch über das Portal ELSTER - Ihr Online-Finanzamt unter 

www.elster.de abgeben. 

Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER haben, können Sie sich bereits jetzt regist-

rieren. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. 

Sollte eine elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung für Sie nicht möglich sein, können 

Sie diese auch auf Papier einreichen. Die Vordrucke hierfür finden Sie ab dem 1. Juli 2022 im 

Internet unter www.grundsteuer.bayern.de, in Ihrem Finanzamt oder in Ihrer Gemeinde. 

 

Bitte halten Sie die Abgabefrist ein. 

 



 

 

Sie sind steuerlich beraten? 

Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung auch durch Ihre steuerliche Vertretung er-

folgen. 

 

Sie haben Eigentum in anderen Bundesländern? 

Für Grundvermögen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in anderen Bundesländern 

gelten andere Regelungen für die Erklärungsabgabe als in Bayern. 

Informationen stehen unter www.grundsteuerreform.de zur Verfügung. 

 

Sie benötigen weitere Informationen oder Unterstützung? 

Weitere Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen der Grundsteuererklärung unterstüt-

zen sowie die wichtigsten Fragen rund um die Grundsteuer in Bayern finden Sie online unter 

 

www.grundsteuer.bayern.de 

 

Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist die Bayerische Steuerverwaltung in der 

Zeit von Montag bis Donnerstag von 08:00 – 18:00 Uhr und Freitag von 08:00 – 16:00 Uhr 

auch telefonisch für Sie erreichbar: 

 

089 – 30 70 00 77 

 

In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu treffen – aufgrund der Menge der zu bear-

beitenden Grundsteuererklärungen sehen Sie bitte von Rückfragen zum Bearbeitungsstand 

Ihrer Grundsteuererklärung ab. 

 

Hängen die Grundsteuerreform und der Zensus 2022 zusammen? 

Das Bayerische Landesamt für Statistik führt in 2022 einen Zensus mit einer Gebäude- und 

Wohnungszählung durch. Die Grundsteuerreform und der Zensus sind voneinander unabhän-

gig. Weitere Informationen zum Zensus finden Sie unter www.statistik.bayern.de/statistik/zen-

sus. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grundsteuer.bayern.de/
http://www.statistik.bayern.de/statistik/zensus
http://www.statistik.bayern.de/statistik/zensus


 

 

 

 

  
Liebe Brennholz-Interessenten, 
 

Die Herausforderungen bei der Bewirtschaftung des Waldes werden nicht kleiner. Durch die Corona-Lage treten 

Schwierigkeiten auf, die noch vor drei Jahren undenkbar gewesen wären. Oft sind es kleine Ersatzteile für 

Maschinen, die nicht lieferbar sind und deswegen die Holzernte-Arbeiten lange verzögern. 
  

Glücklicherweise hat es in diesem Winter anhaltende Niederschläge gegeben. Die Wasservorräte im Boden sind 

deswegen noch nicht wieder aufgefüllt, aber die Bäume haben zumindest mehr Wasser zur Verfügung als in den 
Vorjahren. Die Niederschläge haben aber auch dafür gesorgt, dass die Waldböden nicht befahrbar waren. Holz bei 

größer Nässe aus dem Wald zu holen, bringt immer immense und meist nicht reparable Schäden am Waldboden 

mit sich. Deswegen wurde bisher nur wenig Holz gerückt.  
 

Hier im Anschluss finden Sie eine Liste mit Polterholz (Stämme mit 5m Länge am Forstweg), 

das für Sie zum Verkauf bereitliegt. 

Es wird eine weitere Liste mit Buchen-, Kiefern- und Fichtenholz folgen! 
 

Sie können sich grundsätzlich darauf verlassen, dass durch die nachhaltige Waldbewirtschaftung auch in Zukunft 

noch genug Brennholz aus dem Stadtwald zur Verfügung steht.  

Es ist aber sinnvoll, dass Sie sich darauf einstellen in Zukunft nicht ausschließlich mit Buchenholz zu heizen.  

Es fallen jedes Jahr große Mengen an Kiefer-, Fichten- und Eichenbrennholz an. 

Kiefern- und Fichtenholz hat zwar einen geringeren Brennwert pro Ster, ist dafür aber auch deutlich günstiger. 

(24,50€/Ster). Umgerechnet auf den Energiegehalt erhalten Sie beim Fichten- und Kiefernholz mehr Wärme pro 

Euro! Die Preise für das Brennholz werden in diesem Jahr – trotz allgemein steigender Preise für Energie – nicht 

angehoben. 
 

Wenn Sie ein Polter erwerben möchten, melden Sie sich bitte direkt im Rathaus Rothenfels. 

Bei Bedarf können Sie die Polter vor dem Kauf besichtigen (siehe Karte). 

Das Holz wird im Rathaus zum Festpreis vergeben (siehe unten) und nicht versteigert!  

Aufgrund der begrenzten Auswahl kann jeder Interessent zunächst nur ein Polter Holz kaufen. 

Sollten sich mehrere Käufer bis zum 8.04.2022 für einen Polter melden, entscheidet das Los. 

 

Falls Sie ihr Holz aus dem Wald auf einen Lagerplatz fahren lassen möchten, können Sie sich direkt an  

Jürgen Schmidt wenden. 

Holzpreise: 
 
 

 

Eichenbrennholz 
am Forstweg 

31,00 €/Ster 

  

Buchenbrennholz 
am Forstweg 

36,00 €/Ster 

 
Wichtig:  

 Alle angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. 5,5% Mehrwertsteuer. 

 Brennholz aus dem Stadtwald kann nur erwerben, wer an einem Motorsägekurs teilgenommen hat und das auch 

(z.B. per Urkunde) nachweisen kann. 

 Es wird vorausgesetzt, dass Sie in Ihren Maschinen (z.B. Kettensäge oder Holzspalter) biologisch abbaubare 

Betriebsstoffe (Sonderkraftstoff und Bio-Öl) verwenden. 

 Die Aufarbeitung des Holzes hat tagsüber (zwischen 0800 und 1700h) zu erfolgen um den Jagdbetrieb nicht 

unnötig zu beeinträchtigen 

 
 

                                                                                                                                                 



 

      

Karte Brennholzpolter März – Stadt Rothenfels 
 

 
 

 Die Polternummer ist die eingekreiste Zahl auf den Stämmen! 

 Aus technischen Gründen steht auf den Poltern die Menge in  

Festmetern (fm) – nicht in Ster! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-10 
Heidbuckel 

Achtung ! 
 

Hitze und Trockenheit machen dem Wald stark zu schaffen. 

 

Achten Sie deswegen bitte immer wenn Sie im Wald sind  

auf trockene Äste und Zweige in den Bäumen. 

Diese können unvermittelt herunterfallen und sie verletzen. 

 

Absperrungen im Rahmen der Holzernte (Sperrschilder, 

Absperrbänder, etc) sind immer zu beachten. 

Fahren oder Laufen sie niemals durch einen abgesperrten Hieb. 

Es besteht Lebensgefahr!! 

205 
Höhenweg 



 

 

 

 

Brennholzpolter-Liste März 2022 – Stadt Rothenfels 

 
Polter Nr Holzart Stückzahl fm Ster Lagerort 

      

3 Buche 13 4,67 6,54 Heidbuckel 

4 Buche 17 4,00 5,60 Heidbuckel 

5 Buche 12 3,96 5,54 Heidbuckel 

6 Buche 17 3,91 5,47 Heidbuckel 

7 Buche 17 6,3 8,82 Heidbuckel 

8 Buche 14 3,93 5,50 Heidbuckel 

9 Buche 12 4,54 6,36 Heidbuckel 

10 Buche 12 4,24 5,94 Heidbuckel 

      

205 Eiche (2021) 20 8,77 12,28 Höhenweg 

 

 

Giebelholzlos 
 

Das Giebelholzlos Nr. 1 (Eiche/Buche) wie in der Ausgabe März beschrieben, ist noch zu 

vergeben.Interessenten können sich bis 8.04.2022 in der stadtverwaltung schriftlich oder 

per Mail melden, Mindestgebot 50€. 
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Garten und Grünabfallsammlung 
 
 
Im Frühjahr und Herbst sammelt die Fa. Kirsch + Sohn GmbH wieder im Auftrag des 
Landkreises Garten- und Grünabfälle. 
 
Folgendes bitten wir für die Sammlungen zu beachten: 
 
 Gesammelt wird ausschließlich sperriger Baum- und Heckenschnitt aus Hausgärten, 

also von Grundstücken, die an die öffentliche Abfallabfuhr angeschlossen sind. 
Material aus abgelegenen Gärten oder gar Obstbaumkulturen wird deshalb 
grundsätzlich nicht mitgenommen. 

 
 Laub und Grasschnitt sind nicht 

ausgeschlossen. Sie sollten selbst kompostiert oder  wenn dies nicht möglich ist  in die 
Biotonne gegeben werden. Aus Kulanz werden aber Kleinmengen davon (max. 1 m3 pro 
Anwesen) mitgenommen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sie so bereitgestellt 
werden, dass ein zügiges Einladen möglich ist (z. B. in Körben, Wannen, 
wiederverwendbare Gartenabfallsäcken). Papiersäcke werden nicht entleert, sondern 
komplett mitgenommen. Lose Laub- und Grashaufen werden grundsätzlich nicht 
mitgenommen. 

 
 Kunststoffsäcke werden grundsätzlich nicht entleert oder mitgenommen. 

Ausnahme: nur dafür ausgelegte wiederverwendbare Mehrweg-Gartenabfallsäcke, 
wie z.B. die sogenannten Pop Up Säcke werden entleert und zurückgelassen. 

 
 

erworben werden können, kann Laub und Gras ganzjährig umweltgerecht entsorgt 
werden (einfach bei der Leerung der Biotonne dazu stellen). Der Kaufpreis beinhaltet die 
Entsorgungskosten. 
 

 Das Schnittgut bitte am Abfuhrtag ab 6 Uhr gebündelt bereitstellen.  
Die einzelnen Bündel dürfen nicht schwerer als 40 kg und nicht länger als 1,5 m sein.  
Zum Bündeln nur kompostierbares Material, wie z. B. Paketschnur verwenden.  
Bündel mit Draht oder Plastikbänder können nicht mitgenommen werden. 
 

 Äste werden nur bis zu einem Durchmesser von 15 cm und einer Länge von 1,5 m 
mitgenommen. Wurzelstöcke können nicht mitgenommen werden. 
 

 Bitte informieren Sie uns, wenn der Bereitstellungsort nicht erkennbar zu Ihrem 
. 

 
 Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Abfallkalender. 

 
 Ansprechpartner für Rückfragen: 

 Landratsamt Main-Spessart  
     Service-Tel.: 09353/793-1777 
      E-Mail: abfallberatung@lramsp.de  

 Fa. Kirsch + Sohn GmbH, Gemünden  
     Tel.: 09351/950-0 
      E-Mail: info@kirsch-und-sohn.de 
 

 
Die Müllwerker sind strikt angehalten nur Material mitzunehmen, das den vorgenannten 
Bedingungen entspricht. Nur so können die Kosten für die Abfallgebührenzahler in 
vertretbarem finanziellen Rahmen gehalten werden. 
Grünabfälle, die mit Abfall oder anderen Fremdstoffen verunreinigt sind, werden ebenfalls 
nicht mitgenommen, weil für die Kompostierung ungeeignet. 
 
Die Grünabfallsammlung dient dazu, sperrige Gartenabfälle, die auf dem eigenen 
Grundstück nicht oder nur schwierig zu verwerten sind, bürgerfreundlich entsorgen zu 
können.  
Wo immer möglich, sollten Gartenabfälle aber selbst kompostiert werden, denn nur dies 
gewährleistet einen umweltfreundlichen geschlossenen natürlichen Kreislauf. 
 
 
Über diesen Link kommen Sie zu den Verkaufs- und Ausgabestellen für Grüngutsäcke: 
www.main-spessart.de/themen/umwelt-natur/abfallberatung/verkaufs--und-
ausgabestellen/index.html 
 
Geben Sie unter Abfuhrtermine Ihre Wohnadresse ein. Nachdem Sie weiter anwählen 
werden Ihre Termine angezeigt 
www.main-spessart.de/themen/umwelt-natur/abfallberatung/abfuhrtermine/index.html 
 
 
 



Wie geht es nach der Notunterkunft für die Geflüchteten weiter? Welche Anträge 
müssen gestellt werden?  
Wichtige Informationen für ukrainische Geflüchtete, die privat im Landkreis wohnen 
 
Bereits vergangene Woche sind die ersten Geflüchteten aus der Notunterkunft in eine 
Privatwohnung gezogen. Ziel ist es, dass die Menschen aus der Ukraine nur eine begrenzte 
Zeit in den großen Notunterkünften verbringen müssen. Das Landratsamt hat bereits über 
220 Wohnungsangebote von hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürgern für private Unterkünfte 
erhalten, die derzeit geprüft werden. Dies nimmt einige Zeit in Anspruch und daher kann es 
durchaus etwas dauern bis Kontakt zu den einzelnen Anbietern aufgenommen wird. Das 
Landratsamt bittet hier um Verständnis. In diesem Zusammenhang sollen in Zukunft auch die 
Kommunen verstärkt tätig werden. „Die Kommunen bringen durch ihre Ortskenntnis ideale 
Voraussetzungen mit, um uns bei der Sondierung der Wohnungsangebote zu unterstützen“, 
so Landrätin Sabine Sitter. Das Landratsamt bittet deshalb darum, Wohnungsangebote nicht 
nur an wohnraum@lramsp.de, sondern gleichzeitig auch an die betreffende örtliche 
Gemeindeverwaltung zu schicken.  
Neben der Erfassung und der Begutachtung der Wohnmöglichkeiten muss auch im 
Austausch mit den Geflüchteten geklärt werden, welche Familienverbünde gemeinsam in 
eine Anschlussunterkunft ziehen möchten. In der Notunterkunft sind daher Mitarbeiter und 
Dolmetscher des Landratsamtes unterwegs, um zu erfahren, welche Personen verwandt 
oder befreundet sind und gerne zusammenbleiben möchten. „Mir ist es sehr wichtig, dass wir 
für die Menschen in dieser schwierigen Lage die für sie beste Lösung der Unterbringung 
finden“, so Landrätin Sabine Sitter. „Wir können hier nicht schematisch nach Listen arbeiten, 
sondern auch wenn es etwas mehr Zeit kostet, wollen wir die Betroffenen in das Verfahren 
einbeziehen. Wir müssen schließlich nach der derzeitigen Lage in der Ukraine davon 
ausgehen, dass die Menschen für längere Zeit bei uns leben werden.“  
Wie geht es weiter, wenn eine Wohnung bezogen wird?  
Nach dem Einzug führt der erste Weg zum örtlichen Einwohnermeldeamt, um den neuen 
Wohnsitz anzumelden. Zu diesem Termin sollten alle vorhandenen Ausweisdokumente 
mitgebracht werden. Die Geflüchteten aus der Ukraine sind leistungsberechtigt nach dem 
Asylbeweberleistungsgesetz (AsylbLG). Diese Leistungen müssen beim Sozialamt am 
Landratsamt Main-Spessart beantragt werden. Die Anträge erhalten sie entweder im 
Einwohnermeldeamt oder unter www.main-spessart.de/Ukraine.  
Ausgefüllt und unterschrieben muss der Antrag wieder beim Einwohnermeldeamt abgegeben 
werden. Nach Bearbeitung der Anträge erfolgt die Auszahlung der Leistungen nach dem 
AsylbLG im Regelfall am Monatsbeginn über die Stadt- oder Gemeindeverwaltungen. Nur in 
dringenden Ausnahmefällen kann eine Vorschusszahlung erfolgen.  
Innerhalb der ersten 90 Tage nach Einreise müssen die Geflüchteten einen Antrag auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels stellen. Dieser ist unter dem gleichen Link wie oben genannt 
zu finden bzw. in den Einwohnermeldeämtern vorrätig. Auch dieser Antrag muss ausgefüllt 
und unterschrieben wieder beim örtlichen Einwohnermeldeamt abgegeben werden. Von hier 
wird er dann an das Landratsamt weitergeleitet. Das Landratsamt lädt die Antragsteller dann 
zu einer persönlichen Vorsprache ein. Dies kann aufgrund der großen Zahl der Anträge 
etwas Zeit in Anspruch nehmen. Wir bitten dringend von telefonischen Rücksprachen 
abzusehen, um die Bearbeitung nicht unnötig zu verzögern.  
Die drei Schritte Anmeldung beim Einwohnermeldeamt, Beantragung von Leistungen nach 
dem AsylbLG und Beantragung eines Aufenthaltstitels können in einem Termin auf dem 
Einwohnermeldeamt geschehen. Am besten die Anträge vorab ausdrucken und die bereits 
ausgefüllten und unterschriebenen Anträge mitbringen.  
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